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G3.034. Märkte, Ausstellungen, Messen 91034
 

Gebühren für Frischmarkt Teilnehmer 
 

Beantwortung Kleine Anfrage  

Rosmarie Frehsner, Mitglied des Gemeinderates, hat am 25. Mai 2009 folgende Kleine Anfrage ein-
gereicht: 

"Die Frischmarktfahrer, die Dietikon regelmässig ihre Produkte anbieten, zahlen eine Jahres-
pauschale für ihren Standplatz. 

Nun wurde den Frischmarktfahrern mit Hinweis auf den Frühlingsmarkt ein zusätzlicher Betrag von 
Fr. 60.00 in Rechnung gestellt. 

Ich bitte den Stadtrat um Beantwortung der folgenden Fragen: 

1. Sind solche Zusatzforderungen für Jahresmieter gemäss Kirchplatzordnung gestattet? 
2. Wer hat diesen Entscheid gefällt und wie wird er begründet? 
3. Wie hoch ist die Jahrespauschale 2009 für Frischmarktfahrer? 
4. Wo werden die Einnahmen aus den Kirchplatz-Gebühren verbucht?" 
 
Die Kleine Anfrage von Rosmarie Frehsner wird wie folgt beantwortet: 

Die Kirchplatzordnung vom 12. Dezember 2005 regelt sowohl die Gebühren für die Bewilligung von 
einzelnen Veranstaltungen wie auch die Jahrespauschalen. Diese schliessen sich gegenseitig nicht 
aus. Im Rahmen der Revision der Kirchplatzordnung wird eine Präzisierung der Gebühren-
bestimmung geprüft, falls Marktfahrende mit Jahrespauschalen an zusätzlichen Veranstaltungen 
teilnehmen. 

Für den Frühlingsmarkt hat die Vereinigung Zentrum Dietikon ein Gesuch um Benützung von Kirch-
platz und Markthalle eingereicht. Dieses wurde von der Sicherheitsabteilung gestützt auf Art. 38 der 
städtischen Polizeiverordnung als eigenständiger Anlass bewilligt. Die Weiterverrechnung von Kos-
ten an die Marktfahrenden des Frühlingsmarktes ist Sache der Gesuchstellerin. 

Die Jahrespauschale für den Frischmarkt beträgt total Fr. 500.00 (inkl. Strom und Wasser). Zustän-
dig für die Organisation des Frischmarktes ist die Vereinigung Zentrum Dietikon. Die pauschale 
Marktgebühr wird gemäss Kirchplatzordnung der Vereinigung Zentrum Dietikon in Rechnung gestellt 
und kann den Frischmarktfahrenden weiterverrechnet werden. 

Die Einnahmen aus den Kirchplatz-Gebühren werden im Konto 17005.4310 Gebührenerträge Stadt-
polizei und Polizeisekretariat verbucht. 

Der Stadtrat beschliesst: 

Die Kleine Anfrage von Rosmarie Frehsner wird im Sinne der Erwägungen beantwortet. 
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Mitteilung durch Protokollauszug an: 
- Gemeinderat; 
- Stadtmarketing; 
- Sicherheitsabteilung; 
- Sicherheitsvorstand. 
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